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Als Alfred Overmann 18931 und 18952 die Gewohnheiten der Kanzlei 
Mathildes von Canossa untersuchte3 und dabei auch der eigentüm­
lichen Unterfertigung der Großgräfin gebührende Beachtung schenkte, 
mußte er sich fast ausschließlich auf ältere Drucke stützen4; die Origi­
nalüberlieferung blieb ihm verschlossen. Dennoch stellten seine Schrif­
ten für lange Zeit die einzigen, in ihren Resultaten teilweise bis heute 
gültigen Arbeiten zum Thema dar. Nach einer nur partiell einschlägi­
gen, weithin anderen Phänomenen gewidmeten Studie von Falce5 aus 
dem Jahr 1925 legte erst Caterina Santoro 1953 wieder eine gründliche 
Studie zur Canusinischen Diplomatik vor, die nunmehr prinzipiell auf 
die handschriftliche Tradition zurückgriff6. Ihre ertragreiche Arbeit
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